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I. Geltungsbereich

Für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen uns 
und dem Käufer, Auftraggeber oder Besteller, im 
Folgenden Besteller genannt, gelten ausschließ-
lich diese Allgemeinen Lieferbedingungen. Andere 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir – auch 
bei vorbehaltsloser Leistungserbringung oder Zah-
lungsannahme – nicht an, es sei denn, wir stim-
men ihrer Geltung ausdrücklich schriftl ich zu. Dies 
gilt auch für Allgemeine Geschäftsbedingungen 
außerhalb der Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
des Bestellers, insbesondere, aber nicht nur, für 
Qualitäts-Sicherungs-Vereinbarungen, Rahmenlie-
ferverträge, Beistellverträge, Konsignationslager-
verträge und Geheimhaltungsvereinbarungen des 
Bestellers, soweit die Regelungen darin nicht mit 
uns ausgehandelt wurden.

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nur 
im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne 
von § 14 BGB; sie gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen ohne erneute Einbeziehung 
bis zur Stellung neuer Lieferbedingungen durch 
uns.

II. Angebot und Vertragsschluss

Die Angebote von Münch sind bis zur Annahme 
durch den Besteller freibleibend und können da-
her bis zum Eingang der schriftl ichen Annahme-
erklärung oder bis zur Auslieferung des Lieferge-
genstandes von uns jederzeit widerrufen werden. 
Grundsätzlich stellt der vom Besteller erteilte Auf-
trag das Angebot zum Vertragsschluss dar.

Im Auftrag sind alle Angaben zur Auftragsdurch-
führung zu machen. Dies gilt für alle Lieferungen, 
Dienst-, Werk- und sonstige Leistungen von uns. 
Hierzu zählen insbesondere, aber nicht nur, An-
gaben zu Artikelbezeichnung, Stückzahl, Maßen, 
Material, Werkstoffzusammensetzung, Vorbehand-
lungen, Bearbeitungsspezifikationen, Behand-
lungsvorschriften, Lagerung, Normen sowie alle 
sonstigen technischen Parameter und physikali-
sche Kenndaten.

Fehlende, fehlerhafte oder unvollständige Anga-
ben gelten als ausdrücklich nicht vereinbart und 
begründen keine Verpflichtungen von uns, weder 
im Sinne von Erfüllungs- und Gewährleistungs- 
noch im Sinne von Schadenersatzansprüchen.

Weicht der vom Besteller erteilte Auftrag von unse-
rem Angebot ab, so hat der Besteller die Abwei-
chungen gesondert kenntlich zu machen. Aufträge 
sollen schriftl ich oder elektronisch erteilt werden; 
mündlich sowie telefonisch übermittelte Aufträge 
werden auf Gefahr des Bestellers ausgeführt.

Zieht der Besteller einen von uns angenommene 
Auftrag zurück, sind wir berechtigt, unbeschadet 
der Möglichkeit einen höheren tatsächlichen Scha-
den geltend zu machen, 10% des Liefer- oder Leis-
tungspreises für die durch die Bearbeitung des 
Auftrags entstandenen Kosten und für den entgan-
genen Gewinn zu berechnen. Dem Besteller bleibt 
der Nachweis eines geringeren Schadens vorbe-
halten.

Die Annahme des Auftrags durch uns erfolgt inner-
halb von 10 Werktagen, sofern nicht eine andere 
Annahmefrist vereinbart wurde.

Wir behalten uns vor, die Bearbeitung der Liefer- 
oder Leistungsgegenstände ohne Mehrkosten für 
den Besteller in einem anderen Betrieb durchzu-
führen oder durchführen zu lassen.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, gelten die Preise in Euro netto 
„ab Werk“ zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Nebenkos-
ten wie Verpackung, Fracht, Versandkosten, Zoll, 
Montage, Versicherungen und Bankspesen werden 
gesondert berechnet. Eine Versicherung der zu 
versendenden Ware erfolgt von uns nur auf Ver-
langen und auf Kosten des Bestellers. Bemuste-
rungen werden nach Aufwand berechnet. Wir sind 
berechtigt, bei Vertragsschluss eine angemessene 
Vorauszahlung zu verlangen.

Tritt bei Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als 
12 Monaten und bei unbefristeten Verträgen eine 
wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder 
Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner be-
rechtigt, Verhandlungen über eine angemessene 
Anpassung des Preises unter Berücksichtigung 
dieser Faktoren zu verlangen.

Wir sind ferner berechtigt, den vereinbarten Preis 
angemessen zu ändern, wenn sich vor oder anläss-
lich der Durchführung des Auftrags Änderungen 
ergeben, weil die vom Besteller gemachten Anga-
ben und zur Verfügung gestellten Unterlagen feh-
lerhaft waren oder von diesem sonst Änderungen 
gewünscht werden.

Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht verein-
bart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Be-
steller für einen bestimmten Zeitraum erwartete, 
unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge/Forecast) 
zugrunde. Nimmt der Besteller weniger als die Ziel-
menge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis an-
gemessen zu erhöhen.

Rechnungen sind, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart wurde, innerhalb von 10 Tagen netto ab 
Rechnungsdatum fällig. Sie sind ohne Abzüge zu 
zahlen. Im Falle der Nichtzahlung gerät der Be-
steller ohne weitere Mahnung in Verzug. Skonti 
und Rabatte werden nur nach gesonderter Verein-
barung gewährt. Teilzahlungen bedürfen einer ge-
sonderten schriftl ichen Vereinbarung.

Bei Zahlungsverzug, Stundung oder Teilzahlung 
sind wir berechtigt, bankübliche Verzugszinsen, 
mindestens jedoch in Höhe von 10 Prozentpunkten 
p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern
und weitere Leistungen bis zur Regulierung sämt-
licher fäll iger Rechnungen zurückzuhalten. Der
Nachweis eines höheren Schadens bleibt uns vor-
behalten.

Entstehen begründete Zweifel an Zahlungsfähig-
keit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers, z.B. 
durch schleppende Zahlungsweise, Zahlungsver-
zug oder Scheckprotest, sind wir berechtigt, Si-
cherheitsleistungen oder Barzahlung Zug um Zug 
gegen unsere Leistung zu verlangen. Kommt der 
Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb einer 
ihm gesetzten angemessenen Frist nach, sind wir 
berechtigt, vom noch nicht erfüllten Teil des Vertra-
ges zurückzutreten oder aber die Lieferungen bis 
zum Erhalt der Zahlungen einzustellen. Die Frist ist 
entbehrlich, wenn der Besteller zur Sicherheitsleis-
tung erkennbar nicht imstande ist.

Der Besteller ist zur Aufrechnung gegenüber An-
sprüchen von uns nur berechtigt, wenn seine 
Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig fest-
gestellt oder entscheidungsreif ist. Die Abtretung 
von gegen uns gerichteten Forderungen, die kei-
ne Geldforderungen sind, bedarf der Zustimmung 
durch uns.

Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht 
nur, wenn der Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht und unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt oder bestritten aber ent-
scheidungsreif ist. Ist eine Leistung von uns un-
streitig mangelhaft, ist der Besteller zur Zurückbe-
haltung nur in dem Maße berechtigt, wie der ein-
behaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu 
den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 
Mangelbeseitigung steht.

Die Zahlungstermine bleiben auch dann bestehen, 
wenn ohne Verschulden von uns Verzögerungen in 
der Ablieferung entstehen.

Damit wir bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
von der Umsatzsteuer befreit werden, benötigen 
wir vom Besteller eine sog. Gelangensbestätigung. 
Der Besteller ist daher verpflichtet, uns nach Erhalt 
des Vertragsgegenstandes schriftl ich zu bestä-
tigen, dass er als Abnehmer den Vertragsgegen-
stand als Gegenstand einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung erhalten hat.

Soweit Mehrwertsteuer in der Abrechnung von uns 
nicht enthalten ist, insbesondere weil wir aufgrund 
der Angaben des Bestellers von einer „innerge-
meinschaftlichen Lieferung“ im Sinne des § 4 Nr. 1 
b i. V. m. § 6 a UStG ausgehen und wir nachträglich 
mit einer Mehrwertsteuer belastet werden (§ 6 a 
IV UStG), ist der Besteller verpflichtet, den Betrag, 
mit dem wir belastet werden, an uns zu bezahlen. 

Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob wir 
Mehrwertsteuer, Einfuhrumsatzsteuer oder ver-
gleichbare Steuern im Inland oder im Ausland 
nachträglich abführen müssen.

IV. Änderungen

Für Änderungen des Liefer- oder Leistungsgegen-
standes nach Vertragsschluss, bedarf es einer ge-
sonderten vertraglichen Vereinbarung. Branchen-
übliche Mengenabweichungen bis max. 10 % sind 
zulässig.

Der Besteller übernimmt für die Richtigkeit der von 
ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen, Zeich-
nungen, Spezifikationen, Lehren, Muster, Formen 
und Werkzeuge die volle Verantwortung. Sämtliche 
Angaben über Abmessungen und weitere techni-
sche Daten bedürfen der schriftl ichen Bestätigung.

Wir behalten uns vor, bei fehlenden oder fehlerhaf-
ten Informationen den Lieferungs- oder Leistungs-
gegenstand angemessen zu ändern. Nachteile 
durch fehlende oder fehlerhafte Informationen, ins-
besondere zusätzliche Kosten oder Schäden, trägt 
der Besteller. 

V. Lieferzeit und Verzug

Ist eine Liefer- oder Leistungsfrist vereinbart, so 
beginnt diese mit der Absendung der Auftrags-
bestätigung, jedoch nicht vor vollständiger Klar-
stellung aller Einzelheiten des Auftrages sowie 
der ordnungsgemäßen Erfüllung aller Mitwirkungs-
pflichten des Bestellers; entsprechendes gilt für 
Liefer- oder Leistungstermine.

Bei einvernehmlichen Änderungen des Auftragsge-
genstandes sind Liefer- oder Leistungsfristen und 
Liefer- oder Leistungstermine neu zu vereinbaren. 
Dies gilt auch dann, wenn über den Auftragsge-
genstand nach Vertragsschluss erneut verhandelt 
wurde, ohne dass eine Änderung des Auftrags-
gegenstandes vorgenommen wurde.

Liefer- oder Leistungsfristen und Liefer- oder Leis-
tungstermine stehen unter dem Vorbehalt der man-
gelfreien und rechtzeitigen Vorlieferung sowie un-
vorhersehbarer Produktionsstörungen.

Die Liefer- oder Leistungszeit ist eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf der Liefer- oder Leistungsge-
genstand das Werk von uns verlassen hat oder an 
das beauftragte Transportunternehmen im Werk 
von uns übergeben wurde oder uns die Fertigstel-
lung zur Abholung angezeigt hat.

Wir sind berechtigt, bereits vor der vereinbarten 
Zeit die vereinbarte Lieferung oder Leistung zu er-
bringen.

Kann Münch absehen, dass die Ware nicht inner-
halb der Lieferfrist geliefert werden kann, so wird 
Münch den Besteller davon in Kenntnis setzen, ihm 
die Gründe hierfür mitteilen sowie nach Möglich-
keit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen. 
Falls Münch in Verzug gerät, muss – soweit gesetz-
lich vorgesehen – der Besteller Münch eine an-
gemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser 
Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, wenn 
die Ware ihm bis zu diesem Zeitpunkt nicht als ver-
sandbereit gemeldet wurde.

Bei Verzug haftet Münch nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Sofern der Lieferverzug auf einer 
von Münch zu vertretenden grob fahrlässigen Ver-
tragsverletzung beruht, ist die Schadensersatz-
haftung von Münch auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Bestellers bleiben vorbehalten.

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN
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In den Fällen höherer Gewalt verlängern sich die 
Liefer- und Leistungsfristen von uns um die Dauer 
der eingetretenen Störung.

Hierzu zählen auch, aber nicht nur, von uns nicht 
zu vertretene Umstände, wie Krieg, Brandschäden, 
Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, Ver-
fügungen von hoher Hand, Betriebsunterbrechun-
gen, oder wesentliche Betriebsstörungen, wie z.B. 
Material oder Energiemangel bei uns, beauftragten 
Subunternehmern oder Vorlieferanten. Dies gilt 
auch dann, soweit wir uns bereits in Verzug be-
fanden, als diese Umstände eintraten.

Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir 
dem Besteller unverzüglich mit.

Werden Lieferung oder Leistung um mehr als sechs 
Wochen verzögert, sind sowohl der Besteller als 
auch wir berechtigt, im Rahmen des von der Leis-
tungsstörung betroffenen Leistungsumfanges vom 
Vertrag zurückzutreten. Entschädigungsleistungen 
stehen den Vertragsparteien insoweit nicht zu.

Teill ieferungen sind in zumutbarem Umfang zuläs-
sig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt.

Innerhalb einer Toleranz von 10 % der Gesamtauf-
tragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- oder 
Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang ent-
sprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis.

VI. Annahmeverzug

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder ver-
letzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so ist Münch berechtigt, den ihr insoweit entste-
henden Schaden einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehen-
de Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme-
oder Schuldnerverzug geraten ist.

Insbesondere ist Münch berechtigt, für jeden an-
gefangenen Monat Lagerkosten in Höhe von 0,5 %, 
höchstens jedoch insgesamt 5 % des Liefer- oder 
Leistungspreises, dem Besteller in Rechnung zu 
stellen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenom-
men.

Wir sind befugt, auf Kosten und Gefahr des Be-
stellers einen geeigneten Aufbewahrungsort zu 
bestimmen sowie die Liefer- oder Leistungsgegen-
stände auf dessen Kosten zu versichern.

VII. Versand und Gefahrübergang 

Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädi-
gung der Ware geht mit der Anzeige der Fertig-
stellung der Ware auf den Besteller über. Soweit 
Versand vereinbart wurde, geht die Gefahr mit Ab-
sendung der Ware oder deren Übergabe an das 
Transportunternehmen auf den Besteller über. 
Verzögert sich die Versendung infolge von Um-
ständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht 
die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft an auf 
den Besteller über. 

Soweit nicht eine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, bestimmen wir Art und Umfang der Verpa-
ckung. Die Verpackung wird zu den Selbstkosten 
berechnet. Der Versand erfolgt auf Rechnung des 
Bestellers.

VIII. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit

Dem Besteller obliegt es, die Ware unverzüglich 
nach der Ablieferung zu untersuchen und uns hier-
bei wie auch später erkannte Mängel und Schäden 
unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftl ich 
oder in Textform anzuzeigen. Anderenfalls gilt die 
Lieferung als mangelfrei genehmigt. Die weitere 
Verwendung mangelhafter Lieferungen ist unzu-
lässig. 

Der Besteller wird uns unverzüglich eine reprä-
sentative Menge mangelhafter Teile überlassen. 
Er räumt uns die zur Prüfung des gerügten Man-
gels erforderliche Zeit ein. Bei unberechtigten Be-
anstandungen behalten wir uns die Belastung des 
Bestellers mit dem angefallenen Überprüfungsauf-
wand vor.

Die Mängelrüge entbindet den Besteller nicht von 
der Einhaltung seiner Zahlungsverpflichtungen.

IX. 12 Gewährleistung

Soweit ein Mangel der Liefer- oder Leistungsge-
genstände vorliegt, sind wir nach eigener Wahl zur 
Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung oder Gutschrift 
innerhalb angemessener Frist berechtigt.

Bei Fremderzeugnissen, auch soweit sie in die 
Liefererzeugnisse verbaut oder sonst verwendet 
worden sind, sind wir berechtigt, unsere Haftung 
zunächst auf die Abtretung der Gewährleistungs-
ansprüche zu beschränken, die uns gegen den 
Lieferanten der Fremderzeugnisse zustehen, es 
sei denn, dass die Befriedigung aus dem abgetre-
tenen Recht fehlschlägt oder der abgetretene An-
spruch aus sonstigen Gründen nicht durchgesetzt 
werden kann.

Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materi-
al- und Austauschkosten sind ausgeschlossen, so-
weit sich die Aufwendungen deshalb erhöhen, weil 
die Ware nachträglich an einen anderen Ort als 
den ursprünglichen Erfüllungsort verbracht wurde.

Für Ersatzleistungen und Nachbesserungen gelten 
die gleichen Gewährleistungsbedingungen wie für 
die ursprünglich gelieferte Sache.

X. 13 Rechtsmängel, Schutzrechte

Aufträge nach uns übergebenen Zeichnungen, 
Skizzen oder sonstigen Angaben werden auf Ge-
fahr des Bestellers ausgeführt. Wenn wir infolge 
der Ausführung solcher Bestellungen in fremde 
Schutzrechte eingreifen, stellt der Besteller uns 
von Ansprüchen dieser Rechtsinhaber frei und er-
setzt uns die uns insoweit verursachten Kosten und 
Schäden.

Unsere Haftung für Schutzrechtsverletzungen, die 
im Zusammenhang mit der Anwendung der Liefer-
oder Leistungsgegenstände oder mit der Verbin-
dung oder dem Gebrauch der Liefer- oder Leis-
tungsgegenstände mit anderen Produkten stehen, 
ist ausgeschlossen.

Im Fall von Rechtsmängeln sind wir nach unserer 
Wahl berechtigt, die erforderlichen Lizenzen zu be-
schaffen oder die Mängel durch Änderung des Lie-
fer- oder Leistungsgegenstandes in zumutbarem 
Umfang zu beseitigen.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, be-
schränkt sich unsere Haftung für die Verletzung 
fremder Schutzrechte nur auf solche Schutzrechte, 
welche in Deutschland registriert und veröffentlicht 
sind.

XI. 14 Haftung

Wir haften für die Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft nur mit dem Gesellschaftsvermögen.

Im Fall einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Die 
Haftung ist auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt. Schadensersatzansprü-
che wegen Personenschäden und Ansprüchen 
aus dem Produkthaftungsgesetz unterliegen den 
gesetzlichen Bestimmungen. Einschränkende Haf-
tungsvereinbarungen aus Vertrag gelten auch für 
deliktsrechtliche Ansprüche des Bestellers.

Eine weitergehende Schadenersatzhaftung als 
nach den vorstehenden Regelungen ist ausge-
schlossen. Rückgriffsansprüche des Bestellers 
gegen uns bestehen nur insoweit, als dieser mit 
seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängel- und Schadenersatzansprüche hinausge-
hende Vereinbarung getroffen hat. 

Unsere Haftung ist ausgeschlossen, soweit der Be-
steller seinerseits die Haftung gegenüber seinem 
Abnehmer wirksam beschränkt hat.

Soweit unsere Haftung eingeschränkt oder aus-
geschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mit-
arbeiter, Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsge-
hilfen. Soweit unsere Haftung eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist, ist der Besteller verpflichtet, 
uns von Ansprüchen Dritter auf Anforderung freizu-
stellen. Der Besteller ist verpflichtet, uns von An-
sprüchen Dritter unverzüglich zu berichten.

XII. Verjährung

Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte 
wegen Mängeln unserer Produkte, Dienst- und 
Werkleistungen sowie die daraus entstehenden 
Schäden beträgt 1 Jahr. Dies gilt nicht, soweit das 
Gesetz längere Fristen vorschreibt. Der Beginn der 
Verjährungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen.

Diese Verjährungsfrist gilt ferner nicht im Fal-
le des Vorsatzes, wenn wir den Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie 
übernommen haben, bei Schadenersatzansprü-
chen wegen Personenschäden oder Freiheitsver-
letzung einer Person, bei Ansprüchen aus dem 
Produkthaftungsgesetz und bei einer grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten.

Nacherfüllungsmaßnahmen hemmen weder die für 
die ursprüngliche Leistungserbringung geltende 
Verjährungsfrist, noch lassen sie die Verjährung 
neu beginnen.

XIII. Eigentumsvorbehalt und Eigentumserwerb

Wir behalten uns das Eigentum an allen Vertrags-
gegenständen bis zum vollständigen Ausgleich 
aller uns aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller zustehenden Forderungen vor. Wird Ei-
gentum von uns mit fremdem Eigentum verarbeitet, 
verbunden oder vermischt, erwerben wir Eigentum 
an der neuen Sache nach Maßgabe des § 947 BGB.

Erfolgen Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-
schung in der Weise, dass die fremde Leistung als 
Hauptsache anzusehen ist, so erwerben wir Eigen-
tum im Verhältnis des Wertes unserer Leistung zu 
der fremden Leistung zur Zeit der Verarbeitung.

Sofern wir durch unsere Leistung Eigentum an einer 
Sache erwerben, behalten wir uns das Eigentum an 
dieser Sache bis zur Begleichung aller bestehen-
den Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Besteller vor.

Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware 
sorgfältig zu verwahren und, sofern erforderlich, 
rechtzeitig Wartungs- und Instandsetzungsarbei-
ten auf seine Kosten durchzuführen. Der Besteller 
hat die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen 
Abhandenkommen und Beschädigung zu versi-
chern. Im Schadenfalle entstehende Sicherungs-
ansprüche sind an uns abzutreten.

Der Besteller ist berechtigt, die Sache, die im (Mit-) 
Eigentum von uns steht, im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang weiterzuveräußern, solange er seinen 
Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit 
uns nachkommt. Für diesen Fall gilt die aus der 
Veräußerung entstehende Forderung in dem Ver-
hältnis als an uns abgetreten, in dem der Wert un-
serer durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten 
Leistung zum Gesamtwert der veräußerten Ware 
steht. Der Besteller bleibt zur Einziehung dieser 
Forderung auch nach der Abtretung berechtigt. 
Unsere Befugnis, diese Forderung selbst einzuzie-
hen, bleibt unberührt.

Das Recht des Bestellers zur Verfügung über die 
unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Wa-
ren sowie zur Einziehung der an uns abgetretenen 
Forderungen erlischt, sobald er seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr nachkommt oder ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt wird. In diesen Fällen sowie bei sonstigem 
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir 
berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware zurückzunehmen.
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Der Besteller informiert uns unverzüglich, wenn 
Gefahren für dessen Vorbehaltseigentum, insbe-
sondere bei Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit und 
Vollstreckungsmaßnahmen, bestehen. Auf unser 
Verlangen hat der Besteller alle erforderlichen 
Auskünfte über den Bestand der in unserem (Mit-) 
Eigentum stehenden Waren und über die an uns 
abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine 
Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen. 
Der Besteller unterstützt uns bei allen Maßnahmen, 
die nötig sind, um unser (Mit-) Eigentum zu schüt-
zen und trägt die daraus resultierenden Kosten.

Wegen aller Forderungen aus dem Vertrag steht 
uns ein Pfandrecht an den aufgrund des Vertra-
ges in den Besitz von uns gelangten Sachen des 
Bestellers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früheren Lieferungen oder Leis-
tungen geltend gemacht werden, soweit diese mit 
dem Liefer- oder Leistungsgegenstand in Zusam-
menhang stehen.

Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung gilt das Pfandrecht, soweit dieses unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt ist. Die §§ 1204 
ff. BGB und § 50 Abs. 1 der Insolvenzordnung fin-
den entsprechend Anwendung.

Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten 
die Forderungen von uns um mehr als 15%, so wer-
den wir auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten 
nach eigener Wahl freigeben.

XIV. Fertigungsmittel

Sind zur Durchführung des Auftrages spezielle Fer-
tigungsmittel, wie Muster, Werkzeuge und Schab-
lonen, erforderlich, werden oder bleiben wir Eigen-
tümer der durch uns oder von einem von uns beauf-
tragten Dritten hergestellten Fertigungsmittel. Dies 
gilt auch dann, wenn der Besteller anteilig Kosten 
für die Fertigungsmittel bezahlt.

Die Fertigungsmittel werden nur für die Aufträge 
des Bestellers verwendet, solange der Besteller 
seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen 
nachkommt. Wir sind nur dann zur Instandhaltung 
und zum kostenlosen Ersatz dieser Werkzeuge 
verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem 
Besteller zugesicherten Ausbringungsmenge er-
forderlich ist.

Herstellungskosten für die Fertigungsmittel wer-
den, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der 
zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. 
Dies gilt auch für Werkzeuge, die infolge von Ver-
schleiß ersetzt werden müssen.

Im Angebot und in der Auftragsbestätigung werden 
anteilige Werkzeugkosten gesondert aufgeführt; 
sie sind bei Vertragsabschluss ohne Abzug fällig. 
Ferner soll darin angegeben werden, ob und wie 
eventuell gezahlte Werkzeugkostenanteile amorti-
siert werden.

Ist vereinbart, dass der Besteller Eigentümer der 
Werkzeuge werden soll, so geht das Eigentum an 
den Werkzeugen nach Zahlung des Kaufpreises 
für die Werkzeuge auf ihn über. Die Übergabe der 
Werkzeuge an den Besteller wird ersetzt durch un-
sere Aufbewahrungspflicht. Unabhängig von dem 
gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers 
und von der Lebensdauer der Werkzeuge sind wir 
bis zur Abnahme einer zu vereinbarenden Mindest-
stückzahl durch den Besteller oder bis zum Ablauf 
eines bestimmten Zeitraums zum ausschließlichen 
Besitz der Werkzeuge berechtigt. Wir werden die 
Werkzeuge als Fremdeigentum kennzeichnen und 
auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten 
versichern.

Setzt der Besteller während der Anfertigungszeit 
der Fertigungsmittel, die Zusammenarbeit aus oder 
beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen 
Herstellungskosten zu seinen Lasten, es sei denn, 
dass wir die Beendigung zu vertreten haben.

Bei Besteller eigenen Werkzeugen gemäß Absatz 4 
oder bei vom Besteller leihweise zur Verfügung ge-
stellten Werkzeugen beschränkt sich die Haftung 
von uns bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf 
die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Kosten 
für Wartung und Versicherung trägt der Besteller. 
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Unsere Verpflichtungen erlöschen, wenn nach Auf-
forderung an den Besteller zur Abholung der Werk-
zeuge diese nicht innerhalb von 14 Tagen nach 
Aufforderung abgeholt hat.

Solange der Besteller seinen vertraglichen Ver-
pflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommt, 
steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an den Werk-
zeugen zu. Unberührt hiervon bleiben die uns ge-
setzlich zustehenden Pfandrechte.

XV. Materialbeistellungen

Überlässt uns der Besteller Material oder sonsti-
ge Sachen, nachfolgend auch Ware genannt, zur 
Be- oder Verarbeitung, wird diese von uns bei An-
lieferung nur auf äußerlich erkennbare Mängel und 
Schäden untersucht. Zu weitergehenden Kontrol-
len sind wir nicht verpflichtet. Festgestellte Mängel 
oder Schäden werden dem Besteller innerhalb von 
10 Werktagen ab Mangelentdeckung angezeigt.

Die uns überlassene Ware muss aus einem gut zu 
bearbeitendem Werkstoff von normaler oder ver-
einbarter Beschaffenheit bestehen. Andernfalls 
werden wir dem Besteller den notwendigen Mehr-
aufwand in Rechnung stellen. Vereinbarte Liefer-
und Leistungsfristen unseres Hauses verlängern 
sich bei Nichteinhaltung der vorausgesetzten Be-
schaffenheit entsprechend dem Zeitraum der hier-
durch eingetretenen Verzögerung.

Erweist sich die Ware infolge von Materialfehlern 
als unbrauchbar, so sind uns die aufgewendeten 
Bearbeitungskosten zu ersetzen. Für Schäden 
durch ungenaue Beschriftung und Kennzeichnung 
des vom Besteller angelieferten Materials haften 
wir nicht.

Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche Kosten und 
Schäden einschließlich entgangenen Gewinns, die 
uns durch die Überlassung von nicht bearbeitungs-
fähigem Material entstehen, zu ersetzen. Für an-
fallenden Ausschuss in branchenüblichem Umfang 
wird kein Ersatz geleistet.

XVI. Geheimhaltung

Der Besteller verpflichtet sich, alle schutzwürdigen 
Aspekte der Geschäftsbeziehung vertraulich zu 
behandeln. Er wird insbesondere alle nicht offen-
kundigen kaufmännischen und technischen Einzel-
heiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung be-
kannt werden, als Geschäftsgeheimnis behandeln. 
Nicht unter die Geheimhaltungspflicht fallen Infor-
mationen oder Aspekte der Geschäftsbeziehung, 
die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe bereits öf-
fentlich bekannt waren sowie solche Informationen 
oder Aspekte der Geschäftsbeziehung, die dem 
Vertragspartner bereits nachweislich vor der Be-
kanntgabe durch uns bekannt waren. Der Besteller 
sorgt dafür, dass auch seine Mitarbeiter entspre-
chen zur Geheimhaltung verpflichtet werden.

Eine Vervielfältigung der dem Besteller überlas-
senen Unterlagen ist nur im Rahmen der betriebli-
chen Erfordernisse und urheberrechtlichen Bestim-
mungen zulässig.

Sämtliche Unterlagen dürfen ohne schriftl iche 
Zustimmung von uns weder ganz noch teilweise 
Dritten zugänglich gemacht oder außerhalb des 
Zwecks verwendet werden, zu dem sie dem Bestel-
ler überlassen wurden.

Eine auch teilweise Offenlegung der Geschäftsbe-
ziehung mit uns gegenüber Dritten darf nur nach 
vorheriger schriftl icher Zustimmung durch uns er-
folgen; der Besteller soll Dritte im Rahmen einer 
gleichartigen Vereinbarung ebenfalls zur Geheim-
haltung verpflichten.

Der Besteller darf nur nach vorheriger schriftl icher 
Zustimmung mit der Geschäftsbeziehung mit uns 
werben; er ist auch nach dem Ende der geschäftli-
chen Beziehungen zur Geheimhaltung verpflichtet.

XVII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Gerichtsstand ist nach unserer Wahl das für un-
seren Geschäftssitz zuständige Gericht oder der 
Geschäftssitz des Bestellers. Für die Geschäftsbe-
ziehungen mit dem Besteller ist ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland anwend-
bar. Die Anwendbarkeit des CISG – „UN-Kaufrecht“ 
ist ausgeschlossen.

Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

XVIII. Datenschutz

Wir behandeln alle Daten des Bestellers aus-
schließlich zu Zwecken der Geschäftsabwicklung 
und nach den Vorgaben der jeweils gültigen Daten-
schutzbestimmungen. Der Besteller hat auf schrift-
l iche Nachfrage auch ein Auskunftsrecht über sei-
ne von uns erhobenen, verarbeiteten und genutz-
ten personenbezogenen Daten.
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